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Verwaltungsvorschriften zur Haushaltssystematik des Landes Hessen (VV-HS), 

Neuinkraftsetzung des Gruppierungs- und Funktionenplans   

Mein Erlass vom 29. Oktober 2008 (StAnz. S. 2958), zuletzt geändert durch Erlass vom 24. Oktober 

2010 (StAnz. S. 1382) 

 

 

 

Die bisherigen VV-HS sind durch Zeitablauf am 1. Januar 2014 außer Kraft getreten. Die beiliegen-

den VV-HS treten daher mit Wirkung vom 1. Januar 2014 in Kraft und sind erstmals bei der Auf-

stellung und Ausführung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2015 anzuwenden. 

 

Die VV-HS sind insbesondere aufgrund der am 24. April 2012 vom Gremium zur Standardisierung 

des Staatlichen Rechnungswesens nach § 49a HGrG beschlossenen Standards für einen Gruppie-

rungs- und Funktionenplan, die auch Eckpunkte zur Anwendung und Allgemeine Vorschriften zu 

diesen Standards umfassen, überarbeitet worden.  

 

Ausschließlich dieser Erlass wird im Staatsanzeiger für das Land Hessen veröffentlicht. Von einem 

Abdruck der Anlage im Staatsanzeiger für das Land Hessen wird nach Teil I Buchstabe B Abschnitt 

II Nr. 1 Buchstaben c/bb des Gemeinsamen Runderlasses des Ministerpräsidenten und der Ministe-

rinnen und Minister zur Einführung eines Leitfadens für das Vorschriften-Controlling vom 8. März 

2012 (StAnz. S. 354) wegen ihres Umfangs abgesehen. 

 

In Kürze wird der Erlass im Staatsanzeiger des Landes Hessen veröffentlicht. Ferner wird der Erlass 

einschließlich der VV-HS in das Mitarbeiterportal des Landes Hessen und in das Verwaltungsportal 

unseres Hauses (Link: http://www.verwaltung.hessen.de/hmdf) eingestellt. 

 

Im Auftrag 

 

gez. 

 

Dr. Worms 
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